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Vertragsfristen 
Anlage zum Formblatt 214.H 

 

 Vergabenummer 
5000.01 

 

Baumaßnahme 
Neubau Schulcampus Deisenhofen 

Leistung 
Landschaftsbauarbeiten 

 
1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

 

Die Leistung ist zu beginnen 
 am siehe FB 214.H 

 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 
 am siehe FB 214.H 

 
 als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten 

Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2) 
 

- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufelder Realschule, Tiefgarage, 
Mehrzweckhalle exklusive Asphaltdeckschicht innerhalb von 359 Werktagen 
nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn 
 

- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufelder FOS & Anger, 
Gemeinbedarfsfläche exklusive Asphaltdeckschicht innerhalb von 588 
Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den 
Ausführungsbeginn 

 
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufeld Sportplatz exklusive 

Asphaltdeckschicht innerhalb von 627 Werktagen nach der im Formblatt 214.H 
angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn 

 
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufeld Vogelherdweg inklusive 

Asphaltdeckschicht innerhalb von 653 Werktagen nach der im Formblatt 214.H 
angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn 

 
- Bauliche Fertigstellung (Teilabnahme) Baufeld Asphaltdeckschicht 

Gesamtmaßnahme außer Vogelherdweg innerhalb von 707 Werktagen nach der 
im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn 

 
 

 
- Fertigstellungspflege (Teilabnahme) Vegetation Baufelder Realschule, 

Mehrzweckhalle innerhalb von 704 Werktagen nach der im Formblatt 214.H 
angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn 

 
- Fertigstellungspflege (Teilabnahme) Vegetation Baufelder FOS & Anger, 

Gemeinbedarfsfläche innerhalb von 1004 Werktagen nach der im Formblatt 
214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn 

 
- Fertigstellungspflege (Teilabnahme) Vegetation Baufeld Sportplatz innerhalb von 

1004 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den 
Ausführungsbeginn 

 
 
 Im Anschluss an die jeweiligen Teilabnahmen der Fertigstellungspflege erfolgt noch  
 jeweils eine Entwicklungspflege für die Dauer von 2 Jahren. 
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1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
vorstehende Einzelfristen 

 

1.3. unverbindliche Zwischentermine 
 

Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen_Ergänzung 


